
r r h S

1 S S

e

e

e e

Halle Dienstag

Die Grundzüge für den Entwurf
eines Geſetzes über die Unfallverſichernng

der Arbeiter nebſt Begründung
Der ren erfällt in 8 Hauptabſchnitte und zwar
I Allgemeine Beſtimmungen betreffend Umfang der Vercherung Gegenſtand der Zegſtherung und Umfang der Ent

di Träger der VerſicherungII Bildung der ernſten ſenlchaften betreffend de
ſtellung der verſicherungspflichtigen Betriebe Bigung der frei

Berufsgenoſſenſchaften Bildung der Berufsgenoſſen
chaften durch den Bundesrath Regelung der Verwaltung der
e enihe ree Abänderung des Beſtandes der Berufs

genoſſenſchaften Theilung des Riſikos Verwendung der Beiträge
zu fremdartigen Zwecken

III Mitgliedſchaft des n Betriebes Betriebs
veränderungen betreffend Mitgliedſchaft Genoſſenſchafts
kataſter Betriebsveränderungen

IV Arbeiteransſchüſſe und Schiedsgerichte betreffend
Arbeiterausſchüſſe Schiedsgerichte

V Feſtſtellung und Aus rn der Eutſchädigungen
betreffend Anzeige und Unterſuchung der Unfälle Entſcheidungr Vorſtände Berufung gegen die Entſcheidung der Vorſtände

itſcheidung des Schiedsgerichts Rekurs an das Reichs Vericherungsamt Veränderung der Verhältniſſe Fälligkeitstermine
s Ausland verzogene bezw ausländiſche Entſchädigungs

berechtigte Unpfändbarkeit der Entſchädigungsforderungen Aus
ahlungen durch die Poſt Liquidationen der Poſt UmlagenKbführung der Beträge an die Poſtkaſſen t
VI Unfallverhütung Ueberwachung der Vetriebedurch die Genoſſenſchaften betreffend Unfallverhütungs

vorſchriften Ueberwachung der Betriebe

VII Das Reich Verſicherungsamt
VIII Schluß und Strafbeſtimmungen

J Allgemeine Beſtimmungen
Die Unfallverſicherung erſtreckt ſich auf alle in Bergwerken

Salinen Aufbereitungsanſtalten teinbrüchen Gräbereien
Gruben Fabriken und Hüttenwerken beſchäftigten Arbeiter und

etriebsbeqmten auf letztere jedoch nur ſofern ihr Arbeitsverdienſt
2000 M nicht überſteigt

Betriebsbeamte mit einem 2000 M überſteigenden Arbeitsverdienſt
können auf Grund ſtatutariſcher Beſtimmung Ziffer 12 gegen
Unſälle verſichert werden Für Arbeiter und Betriebsbeamte
welche nach Maßgabe dieſes Geſetzes verſichert ſind und für ihre
Hinterbliebenen tritt das Haftpflichtgeſetz vom 7 Juni 1871 außer
Kraft

Als Fabriken gelten insbeſondere diejenigen Betriebe in
welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von t de
gewerbsmäßig ausgeführt wird und in welchen zu dieſem Zweck
entweder mindeſtens drei zu verſichernde Perſonen unter gleich
zeitiger Verwendung von Dampfkeſſeln oder durch elementare
Kraft bewegten Triebwerken oder ohne eine ſolche mindeſtens zehn
zu verſichernde Perſonen regelmäßig beſchäftigt werden

Welche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieſes Ge
S hen ſind entſcheidet das ReichsVerſicherungsamt

iffer 44

Für Betriebe welche mit einer Unfallgefahr nicht verbunden
ſind kann durch Beſchluß des Bundesraths die Verſicherungs

pflicht ausgeſchloſſen werden ß2 Auf Beamte welche in Betriebsverwaltungen des Reichs

willigen

eines Bundesſtaates oder eines Kommunalverbandes mit feſtem
Gehalt und Penſionsberechtigung angeſtellt ſind findet das Unfall
verſicherungsgeſetz keine Anwendung

Wird ſolchen Beamten und deren Hinterbliebenen bei Unfällen
infolge geſetzlicher oder ſtatuariſcher Beſtimmung eine Penſion
oder eine Entſchädigung gewährt welche hinter dem nach Maß
gabe dieſes Geſetzes ſich ergebenden Entſchädigungsbetrage nicht
zurückbleibt ſo ſteht denſelben ein weitergehender Anſpruch aus
dem Unfall auf Grund des Haftpflichtgeſetzes vom 7 Juni 1871
nicht zu

9 Gegenſtand der Verſicherung iſt der nach Maßgabe der nachlehenden Beſtimmungen zu bemeſſende Erſatz des Schadens

welcher durch eine Körperverletzung oder durch Tödtung entſteht
Der Schadenerſatz beſteht
a im Falle der
1 in den Koſten des Heilverfahrens vom Beginn der 14 Woche

nach Eintritt des Unfalls ab2 in einer bei völliger ren fthigleit 6623 Proz bei
theilweiſer W ge höchſtens 50 Proz des durchſchnitt
lichen Arbeitsverdienſtes betragenden Jahresrente wobei der 4 M
täglich überſteigende Betrag nur mit einem Dritttheil zur An
rechnung kommt

b im Falle der Tödtung
in einem Pauſchquantum zum Erſatz der Beerdigungskoſten

Daſſelbe beſteht in dem Zwanzigfachen des durchſchnittlichen täg
lichen Arbeitsverdienſtes

2 in der Gewährung einer Jahresrente von 20 Proz des
durchſchnittlichen Arbeitsverdienſtes des Verſtorbenen an die
Wittwe und von 10 Proz an jedes hinterbliebene Kind bis zum
zurückgelegten 15 Lebensjahre bezw von 15 Proz wenn das
Kind auch mutterlos iſt wobei jedoch die Renten zuſammen
50 Proz des Arbeitsverdienſtes nicht überſteigen dürfen

3 in der Gewährung einer Jahresrente von 20 Proz des
Arbeitsverdienſtes des Verſtorbenen an bedürftige Aſcendenten

Jm Falle ihrer Wiederverheirathung erhält die Wittwe den
dreifachen Betrag ihrer Jahresrente als AbfindungAls Arbeitsverdienſt gilt der vom Verletzten während des letzten

de bezogene Lohn mit der Maßgabe daß bei Feſtſetzung der
cntſchädigung der von der höheren Verwaltungsbehörde nach

Anhörung der Gemeindebehörde für die Arbeiterklaſſe welcher
der Beſchädigte angehört ermittelte durchſchnittliche Tagelohn zu
Grunde zu legen iſt falls dieſer den Betrag des von dem Be
ſchädigten bezogenen durchſchnittlichen Tagelohns überſteigt

Jn gleicher Weiſe iſt dieſer von der höheren Verwaltungs
hörde feſtgeſetzte Tagelohn der Entſchädigung zu Grunde zu legen
wenn der Verletzte in dem Betriebe nicht ein volles Jahr von
dem Unfall zurückgerechnet beſchäftigt war t

Bei Perſonen welche wegen noch nicht beendigter Ausbildung
keinen oder einen geringeren Lohn beziehen gilt als Jahres
verdienſt das Dreihundertfache des von der höheren Verwaltungs
ren feſtzuſetzenden ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tage
arbeiter

Dem Verletzten ſteht ein Anſpruch au a 7 nicht zu
wenn er den Unfall ger herbeigeführt hat Die Anſprüche
der Hinterbliebenen werden hierdurch nicht berührt

4 An Stelle der vorerwähnten Leiſtungen kann bis zum
beendigten Heilverfahren freie Kur und Verpflegung in einem
Krankenhauſe gewährt werden und zwar

a für Verunglückte welche verheirathet ſind oder bei einem
Angehörigen ihrer Familie wohnen wenn die Art der Verletzung
Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung ſtellt welchen
in der Familie nicht genügt werden kann

b für ſonſtige Verunglückte in allen Fällen
Für die Zeit der Verpflegung des Verunglückten in dem

Die wichtigſten neu in den Entwurf aufgenommenen Be
ſtimmungen ſind hier durch
gehoben

den Druck durchſchoſſen hervor

I Beilage zu Nr 6 der Saale Zeitung
Krankenhauſe haben deſſen Ehefrau Kinder und Aſcendenten denſelben n auf er n welche nach Ziffer 3 d 2 den
Hinterbliebenen eines Verungtt zuſteht

5 Die Verſicherung erfolgt auf Gegenſeitigkeit durch die Unter
nehmer der unter 1 fallenden Betriebe welche zu dieſem Zweck
in Berufsgenoſſenſchaften vereinigt werden Jede Berufsgenoſſen
ſchaft erſtreckt ſich in der Regel über das ganze Reichsgebiet und
umfaßt alle Betriebe derjenigen Jnduſtriezweige für welche

dieſelbe errichtet iſt pBetriebsanlagen welche weſentliche Beſtandtheile verſchieden
artiger Jnduſtriezweige umfaſſen ſind derjenigen Berufsgenoſſen
ſchaft zuzutheilen welcher der Hauptbetrieb angehört

Die Berufsgenoſſenſchaften haben die Rechte juriſtiſcher Per
onen

6 Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenoſſenſchaften
zu leiſtenden Entſchädigungsbeträge und der Verwaltungskoſten
werden durch Beiträge aufgebracht welche auf die Mitglieder
nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den Verſicherten ver
dienten Löhne und Gehälter ſowie der ſtatutenmäßigen Gefahren
tarife Ziffer 13d jährlich umgelegt werden

Wird eine Genoſſenſchaft dauernd leiſtungsunfähig ſo gehen
ihre Verpflichtungen auf das Reich über Darüber ob dieſer
Fall vorliegt entſcheidet der Bundesrath

II Bildung der Berufsgenoſſenſchaften
7 Zum Zweck der Ermittelung ſämmtlicher r

tiger Betriebe ſind die Unternehmer binnen einer im Geſetz zu
beſtimmenden Friſt verpflichtet dieſelben unter Angabe des Gegen
tandes und der Art des Betriebes ſowie der Zahl der durch
chnittlich darin beſchäftigten Perſonen bei der unteren Verwal
tungsbehörde anzumelden

Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwal
ehe die Angaben nach ihrer Kenntniß der Verhältniſſe

zu beſchaffen
Ein nach den Gruppen Klaſſen und Ordnungen der Reichs

Berufsſtatiſtik geordnetes Verzeichniß ſämmtlicher unter Ziffer 1
fallenden Betriebe ihres Bezirks iſt von der unteren Verwaltungs
behörde der oberen Verwaltungsbehörde und von dieſer nach

en dener Reviſion dem Reichs Verſicherungsamt ein
zureichen

8 Die Bildung der Berufsgenoſſenſchaften erfolgt auf dem
Wege der Vereinbarung der Betriebsunternehmer unter Zuſtim
mung des Bundesraths

Die Zuſtimmung des Bundesraths kann verſagt werden
a wenn die Anzahl der Betriebe für welche die Berufsgenoſſen

ſchaft gebildet werden ſoll oder die Anzahl der in denſelben
beſchäftigten Arbeiter zu gering iſt um die dauernde Leiſtungs
fähigkeit der Berufsgenoſſenſchaft in Bezug auf die bei der
Unfallverſicherung ihr obliegenden Pflichten zu gewährleiſten

b wenn Betriebe von der Aufnahme in die Berufsgenoſſenſchaft
ausgeſchloſſen werden ſollen welche wegen ihrer geringen Zahl
oder wegen der geringen Zahl der in ihnen beſchäftigten Arbeiter
eine eigene leiſtungsfähige Berufsgenoſſenſchaft zu bilden außer
Stande ſind und auch einer anderen Berufsgenoſſenſchaft zweck
mäßig nicht zugetheilt werden können

9 Die Beſchlußfaſſung über die der Berufsgenoſſen
ſchaften erfolgt durch die zu dieſem Zweck zu einer General
verſammlung zu berufenden Betriebsgenoſſen mit Stimmenmehrheit In derſelben hat jeder Unkernehmer oder Vertreter

eines Betriebes in welchem nicht mehr als 20 Perſonen be
ſchäftigt werden eine darüber hinaus bis zu 200 für je 20 und
von 200 an für je 100 mehr beſchäftigte Perſonen eine weitere
Stimme Abweſende können ſich durch ſtimmberechtigte Berufs
genoſſen vertreten laſſen Anträge auf Einberufung der General
verſammlung ſind an das Reichs Verſicherungsamt Ziffer 44 zu
richten Denſelben iſt ſeitens des ReichsVerſicherungsamts
ſofern nicht der Fall unter 3 er 8a vorliegt ſtattzugeben wenndieſelben innerhalb der durch das Geſetz feſtguſebenden Friſt und

mindeſtens von dem zehnten Theil der Betriebsunternehmer der
jenigen Jnduſtriezweige für welche die Bildung der Berufs
genoſſenſchaft beantragt wird oder von ſolchen Betriebsunter
nehmern die mindeſtens den fünften Theil der in dieſen
Vor rte apeigen vorhandenen Arbeiter beſchäftigen geſtellt

orden ſindFindet das ReichsVerſicherungsamt bei der Prüfung von An
trägen auf Einberufung der Generalverſammlung daß der unterZiffer 8b vorgeſehene ge vorliegt ſo hat daſſelbe die Unter
nehmer der dabei in Betracht kommenden Betriebe zum Zwe
der Beſchlußfaſſung über die Abgrenzung der Berufsgenoſſenſchaft
zu der Generalverſammlung mit einzuladen

10 Auf Grund der unter Ziffer 7 erwähnten Verzeichniſſe
werden die Betriebsunternehmer nach Maßgabe der Beſtimmungen
unter Ziffer 9 von dem Reichsverſicherungsamt zur General
verſammlung unter Angabe der ihnen zuſtehenden Stimmzettel
einzeln eingeladen

ie Generalverſammlung findet in Gegenwart eines Vertreters
des ReichsVerſicherungsamts ſtatt Derſelbe eröffnet die Ver
ſammlung welche unter ſeiner Leitung aus ihrer Mitte einen
Vorſtand wählt

Der Vorſtand übernimmt die Leitung der Verhandlungen bei
her Vertreter des Reichs Verſicherungsamtes jederzeit zu

ören iſt
Die Generalverſammlung hat über den auf Bildung der

Berufsgenoſſenſchaft gerichteten Antrag welcher zu ihrer Ein
berufung Anlaß gegeben hat ſowie über die aus ihrer Mitte
dazu etwa geſtellten Abänderungsarnträge Beſchluß zu faſſen

Ueber die Verhandlungen iſt ein Protokoll aufzunehmen
Daſſelbe iſt durch den Vorſtand dem ReichsVerſicherungsamt
einzureichen welches daſſelbe dem Bundesrath behufs der nach
Ziffer 8 erforderlichen Beſchlußfaſſung vorlegt

11 Für diejenigen Jnduſtriezweige für welche innerhalb der
im Geſetz feſtzuſetzenden Friſt Anträge auf Einberufung der
Generalverſammlung zur freiwilligen Bildung einer Berufs
genoſſenſchaft nicht geſtellt worden ſind werden die Berufs
genoſſenſchaften durch den Bundesrath nach Anhörung von Ver
tretern der betheiligten Jnduſtriezweige gebildet

Ebenſo ſind durch den Bundesrath Berufsgenoſſenſchaften für
diejenigen Jnduſtriezweige zu bilden für welche auf Grund von
Beſchlüſſen der Generalverſammlung innerhalb der geſetzlich vor
geſchriebenen Friſt vom Bundesrath genehmigte Genoſſenſchaften
nicht zu ſtande kommen

12 Die Berufsgenoſſenſchaften regeln ihre innere Verwaltung
ſowie ihre Geſchäftsordnung durch ein von der Generalverſamm
lung e Mitglieder Genoſſenſchaftsverſammlung zu beſchließen
des Statut

Das Genoſſenſchaftsſtatut bedarf zu ſeiner Giltigkeit der Ge
nehmigung des ReichsVerſicherungsamts

Bis zum Zuſtandekommen eines giltigen Genoſſenſchaftsſtatuts
finden die Vorſchriften unter Ziffer 9 und 10 ſo weit ſich die
ſelben auf das Stimmrecht der Genoſſenſchaftsmitglieder auf die
Einladung derſelben und auf die Betheiligung eines Vertreters
des Reichs Verſicherungsamts an den Verhandlungen beziehen
auch auf die Genoſſenſchaftsverſammlungen

8 Jannar 1884
a über die Bildung des Genoſſenſchaftsvorſtandes und über

den Umf der B iſſe deſſelbenb über die e S eſeuſchattsveſanmiung ſowie
aber e eng e ehe en e re
c er mmrſchaftsverſamml oſſenung
das Statut kann die für die erſte Generalverſammlung vor

geſchriebene Abſtufung des Stimmrechts Ziffer 9 abändern
beſtimmen daß die Geno er rſammlung aus einer vonden Berufsgenoſſen gewählten rireinng insbeſondere auch aus

der etwa gebildeten Genoſſenſchaftsſektionen be
ſoll

s über den Maßſtab für die Vertheilung der Genoſſenſchafts
aſten

Jede Genoſſenſchaft hat für die einzelnen Jnduſtriezweige und
Betriebsarten je nach dem Grade der mit denſelben verbundenen
Unfallgefahr entſprechende Gefahrenklaſſen zu bilden und nach
denſelben die Höhe der zu leiſtenden Beiträge abzuſtufen Au
der nach Gefahrenklaſſen zu bemeſſenden Höhe der Unfallgebühr
müſſen für die Vertheilung der Genoſſenſchaftslaſten die Löhne
und Gehälter der verſicherten Perſonen ma e ſein Die
Eintheilung in Gefahrenklaſſen und die Feſtſtellung des Ver
hältniſſes derſelben zu einander der Gefahrentarif ſind nach
Ablauf von un zwei Ja und ſodann mindeſtens von
fünf zu fünf Jahren einer Reviſion zu unterziehen

Die Ergebniſſe derſelben ſind der Genoſſenſchaſtsverſammlungzur Seſchlußfa ung vorzulegen Die von derſelben hierüber

Keettgr Beſchlüſſe bedürfen der Genehmigung des Reichs
icherungsamkts

Löhne und Gehälter welche den Betrag von durchſchnittlich
4 M für den Arbeitstag überſteigen dürfen über dieſen der
hinaus bei der Vertheilung der Genoſſenſchaftslaſten nur mi
einem Drittheil vergl Ziffer 3 Litt a Nr 2 in Anrechnung
gebracht werden

e über das von den v x der aft bei der Ein
ſchätzung der Betriebe in die Gefahrenklaſſen Gefahrentarif
beobachtende Verfahren Gegen die Einſchätzung ſteht die
rufung au das Reichs Verſicherungsamt offen

k wenn die Genoſſenſchaft in Sektionen getheilt werden ſoll
über die Abgrenzung Organiſation und Zuſtändigkeit der Sektionen
ſowie über die Zuſtändigkeit der örtlichen Genoſſenſchaftsorgane
Vertrauensmänner

g über die von den alljährlich zubewirkende Einſendung von Arbeiter und rer en fürdie 7 der Umlageberechnungen und über die Art der Hebung

der Mitgliederbeiträge
h über die Folgen von Betriebseinſtellungen bezüglich der Zu

gehörigkeit zur Genoſſenſchaft ri über die Aufſtellung der Jahresrechnung ſowie über deren
Prüfung und Abnahme
k über die Ausübung der der Genoſſenſchaft Be
fugniſſe zum a von Vorſchriften behufs der Unfallverhütung
und zur Ueberwachung der Betriebe

Beſchlüſſe der Genoſſenſchaftsverſammlung welche die Abän
derung oder Ergänzung des Statuts betreffen bedürfen der Ge

neigung des Reichs aDurch das Statut kann für den Fall der Bildung von Sektionen
beſtimmt werden daß die zu leiſtenden Entſchädigungen bis zu
50 n derſelben von der Sektion getragen werden müſſen in
deren Bezirk die Unfälle eingetreten ſind

14 Kommt innerhalb einer feſtzuſetzenden Friſt ein von dem
ReichsVerſicherungsamt Aer rates Statut nicht zu ſtande ſo
wird daſſelbe auf den Vorſchlag des Reichs Verſicherungsamts
vom Bundesrath erlaſſen

So lange die Wahl der geſetzlichen Organe einer Genoſſenſchaft
ordnungsmäßig nicht vollzogen iſt oder ſo lange dieſe Organe die
Erfüllung ihrer geſetzlichen oder ſtatutariſchen Obliegenheiten ver
weigern Fat das Reichsverſicherungsamt die letzteren auf Koſten
der Genoſſenſchaft wahrzunehmen

15 Die Mitglieder der Vorſtände der Berufsgenoſſenſchaften
und der Sektionen ſowie die Vertrauensmänner verwalten ihr
ne m genentgeunmes Ehrenamt Baare Auslagen werden

ihnen erſetzt
16 Nach erfolgtem Abſchluß der Organiſation der Berufs

genoſſenſchaften ſind Aenderungen in dem Beſtande der letzteren
unter nachſtehenden Vorausſetzungen zuläſſig
a Die Vereinigung mehrerer Genoſſenſchaften erfolgt auf über

einſtimmenden Beſchluß der betheiligten Genoſſenſchaftsverſamm
lungen Zum Jnkrafttreten der Vereinigung iſt die Genehmigung
des ReichsVerſicherungsamts erforderlich

b Die Ausſcheidung einzelner Jnduſtriezweige aus einer Ge
ck noſſenſchaft und die Zutheilung derſelben zu einer anderen

Genoſſenſchaft iſt auf Beſchluß der beiden betheiligten Genoſſen
ſchaftsverſammlungen mit Genehmigung des Reichs Verſicherungs
amts zuläſſig ſofern durch dieſe Ausſcheidung die Leiſtungsfähigkeit
der erſteren Genoſſenſchaft in Bezug auf die ihr obliegenben
Pflichten nicht gefährdet wird

c Wird in den Fällen zu a und b die Vereinigung mehrerer
Genoſſenſchaften oder die Ausſcheidung einzelner Jnduſtriezweige
aus einer Genoſſenſchaft und die Zutheilung derſelben zu einer
anderen Genoſſenſchaft auf Grund eines Genoſſenſchaftsbeſchluſſes
beantragt dagegen von der anderen betheiligten Genoſſenſchaft
abgelehnt ſo entſcheidet auf Anrufen der Bundesrath

d Wollen die Unternehmer einzelner Jnduſtriezweige aus der
Genoſſenſchaft welcher ſie angehören ausſcheiden um eine be
ſondere Genoſſenſchaft zu bilden ſo haben ſie dies bei der Ge
noſſenſchaft zu beantragen Ueber den Antrag hat die Genoſſen
ſchaftsverſammlung zu beſchließen Der Beſchluß der letzteren
iſt dem Bundesrath vorzulegen welcher nach Anhörung des
Reichs Verſicherungsamts darüber entſcheidet ob nach Maßgabe
der Beſtimmungen unter Ziffer 8 dem Antrage ſtattzugeben iſt
oder nicht

e Wird eine Berufsgenoſſenſchaft dauernd leiſtungsunfähig
Ziffer ſo können die derſelben angehörigen Betriebsunter

nehmer durch den Bundesrath anderen Genoſſenſchaften nach
deren Anhörung zugetheilt werden

oekg17 Werden Genoſſenſchaften mit einander vereini
mit dem Zeitpunkt zu welchem die Veränderung in
tritt alle Rechte und Pflichten der betheiligten einzelnen Genoſſen
ſchaften auf die neugebildete Genoſſenſchaft über

Wenn einzelne Jnduſtriezweige aus einer Genoſſenſchaft aus
ſcheiden und einer anderen Genoſſenſchaft angelh en werden ſo
ſind von dem Eintritt dieſer Veränderun die Entſchäd
anſprüche welche gegen die erſtere Genoſſenſchaft aus den im
trieben der ausſcheidenden Jnduſtriezweige eingetretenen Unfällen
erwachſen ſind von der Genoſſenſchaft zu befriedigen welcher dieJnduſtriezweige nunmehr angeſchloſſen nd

Scheiden einzelne Jnduſtriezweige aus einer Genoſſ unter
Bildung einer neuen Genoſſenſchaft aus ſo ſind don Zeit
punkt der Ausſcheidung ab die welcheen die erſtere Genoſſen ft aus den in eben jener Jn

riezweige eingetretenen Unfällen erwachſen ſind von der neu
gebildeten Genoſſenſchaft zu befriedigen

e eeke aber See eigungsanſprüche auf ande endie letzteren Anſpruch auf einen e Theil s
phg derjenigen Genoſſenſchaft aus welcher die Ausſcheidung

Die vorſtehenden Beſtimmungen können durch üheremſtimmenden
Beſchluß der betheiligten Genoſſenſchaftsverſammlungen mit Ge

Sitze der G ft die Bezeichnung der Jnduſtriezweigenan für welche die Gen eiſcha er chtet worden iſt
Daſſelbe muß außerdem Beſtimmung nehmigung des Bundesraths abgeändert oder ergänzt werden

S



itigkeiten welche in betreff der Vermögensauseinanderehe ne den betheiligten Genoſſenſchaften entſtehen werden

mangels Verſtändigung derſelben über eine ſchiedsgerichtliche Ent
ſcheidung auf Anrufen einer der betheiligten Genoſſenſchaften von
dem ReichsVerſicherungsamt entſchieden

18 Vereinbarungen von Berufsgenoſſenſchaften wonach die
ſelben die von ihnen zu leiſtenden Entſchädigungsbeträge ganz
oder zum Theil gemeinſam tragen ſind zuläſſig Beſchlüſſe der
betheiligten Genoſſenſchaftsverſammlungen durch welche derartige
Vereinbarungen getroffen werden bedürfen der Genehmigung des
Bundesraths

Ueber die Vertheilung des auf eine jede Berufsgenoſſenſchaft
entfallenden Antheils an der gemeinſam zu tragenden Entſchädi
gung unter die Mitglieder der Genoſſenſchaft entſcheidet die Ge
noſſenſchaftsverſammlung Mangels einer anderweiten Beſtim
mung erfolgt die Umlage dieſes Betrages in gleicher Weiſe wie
die von der Genoſſenſchaft G e kdaabe des Statuts zu leiſten

Entſchädigungsbeträge Ziffer td 3 anderen als durch das Geſetz vorbezeichneten Zwecken

dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern der Genoſſenſchaft
erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Ge
noſſenſchaft erfolgen

II Mitgliedſchaft des einzelnen Betriebes

r ernch nesitalied der Genoſſenſchaft iſt jeder Unternehmer eineVeliehes derjentgen Jnduſtriezweige für welche die Genoſſen

ſchaft errichtet iſt Die Mitgliedſchaft beginnt für die Unter
nehmer der zur Zeit des Jnkrafttretens des Geſetzes verſicherungs

flichtigen Betriebe mit dieſem Zeitpunkt für die Unternehmerter entſtehender oder verſicherungspflichtig werdender Betriebe
mit dem Zeitpunkt der Eröffnung bezw des Beginnes der Ver

gpflicht derſelbenſie khyer ſolcher Betriebe haben dieſelben innerhalb

einer im Geſetze zu beſtimmenden Friſt anzumelden Ziffer
21 Auf Grund der dem Reichs Verſicherungsamt eingeſandten

Verzeichniſſe der verſicherungspflichtigen Betriebe Ziffer 7 und
der ſpäter erfolgenden Anmeldungen werden von den Genoſſen
ſchaftsvorſtänden Genoſſenſchaftskataſter geführt Die Aufnahme
der einzelnen Genoſſen in das Kataſter erfolgt nach vorgängiger
Prüfung ihrer Zugehörigkeit zur Genoſſenſchaft

Den in das Kataſter aufgenommenen Genoſſen werden vom
Genoſſenſchaftsvorſtande Mitgliedſcheine ertheilt

22 Jeder Betriebsunternehmer iſt verpflichtet Aenderungenſeines Vetriebes welche für die Zugehörigkeit zu einer Genoſſen
ſchaft von Bedeutung ſind dem Genoſſenſchaſtsvorſtande anzu
zeigen

IV Arbeiterausſchüſſe und Schiedsgerichte
23 Zum Zweck der Wahl von Beiſitzern zum Schiedsgericht

Ziffer 26 der Mitwirkung bei der Unterſuchung von Unfällen
Ziffer 29 und der Begutachtung der zur Verhütung von Unfällen

zu erlaſſenden Vorſchriften Ziffer 42 wird für jede Genoſſenſchaft
und fofern die Genoſſenſchaft in Sektionen getheilt iſt für jede
Sektion ein Arbeiterausſchuß errichtet

Die Vermehrung der Arbeiterausſchüſſe kann auf Antrag
der Jntereſſenten durch Beſchluß des Bundesraths angeordnet
werden

24 Der Arbeiterausſchuß beſteht aus Vertretern derjenigen
Orts und Fabrikkrankenkaſſen ſowie derjenigen Knappſchaftskaſſen
welchen die in den Betrieben der Genoſſenſchaftsmitglieder be
ſchäftigten verſicherten Perſonen angehören

Die Wahl erfolgt durch die Vorſtände der bezeichneten Kaſſen
unter Ausſchluß der denſelben angehörenden Vertreter der

Arbeitgeber
Der Arbeiterausſchuß ſoll aus mindeſtens neun und höchſtens

achtzehn Mitgliedern und ebenſo vielen Stellvertretern beſtehen
welche auf vier Jahre zu wählen ſind Jnnerhalb dieſer Grenzen
beſtimmt das ReichsVerſicherungsamt oder ſofern die Genoſſen
ſchaft in Sektionen getheilt eſt die höhere Verwaltungsbehörde
in deren Bezirk die Sektion ihren Sitz hat mittels eines Regulativs
die Anzahl der Mitglieder und deren Vertheilung auf örtlich oder
nach Jnduſtriezweigen abzugrenzende Theile der Genoſſenſchaft oder
Sektion Jn dem Falle Ziffer 23 Abſatz 2 beſtimmt der Bundes
a t Phere Verwaltungsbehörde welche das Regulativ zu
erlaſſen hatDie Ausſchußmitglieder erhalten aus der Genoſſenſchaftskaſſe
r er nothwendige baare Auslagen und entgangenen Arbeits
erdienſt
25 Durch das in Ziffer 24 bezeichnete Regulativ kann der

Arbeiterausſchuß nach örtlicher Begrenzung und nach Jnduſtrie
zweigen in Sektionen getheilt werden

Die Ausſchüſſe und deren Sektionen wählen ihren Vorſitzenden
aus der Mitte ihrer Mitglieder Sie faſſen ihre Beſchlüſſe unter
Leitung des Vorſitzenden nach Stimmenmehrheit

Die näheren Vorſchriften über die Wahl und Geſchäftsführung
der Ausſchüſſe werden im übrigen durch das Regulativ beſtimmt
welches ſo lange in Kraft bleibt bis Aenderungen deſſelben vom
Arbeiterausſchuſſe beſchloſſen und von dem ReichsVerſicherungs
amt bezw der höheren Verwaltungsbehörde Ziffer 24 Abſatz 3
genehmigt werden
26 Für jeden Bezirk für welchen ein Arbeiterausſchuß gebildet
iſt Ziffer 23 wird ein Schiedsgericht errichtet

Jedes Schiedsgericht beſteht aus einem ſtändigen Vorſitzenden
und aus vier Beiſitzern

Der Vorſitzende und ein Stellvertreter deſſelben werden aus
der Zahl der öffentlichen Beamten von der Centralbehörde des
r in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen iſt
ernannt

Zwei Beiſitzer und vier Stellvertreter derſelben werden von
der Genoſſenſchaft oder ſofern die Genoſſenſchaft in Sektionen
getheilt iſt von der betheiligten Sektion aus den nicht dem Vor

ſtande der Genoſſenſchaft oder dem Vorſtande der Sektion ange
le ſtimmberechtigten Mitgliedern der Genoffenſchaft

gewählt
Die anderen beiden Beiſitzer nebſt vier Stellvertretern werden

vom Arbeitsausſchuſſe Ziffer 23 aus der Zahl der Verſicherten
gewählt Die Wahl der Beiſitzer und Stellvertreter erfolgt auf
vier Jahre

Die Wahl der von den Verſicherten zu wählenden Beiſitzer
und Stellvertreter iſt durch das nach Vorſchrift der Ziffer 24 zu
erlaſſende Regulativ zu regeln Dieſelben erhalten aus der Ge
noſſenſchaſtsfaſſe Erſatz für die durch ihre ſchiedsrichterlichen Ob
liegenheiten ihnen erwachſenden baaren Auslagen ſowie für den

e grekege r enDas Schiedsgericht iſt nur beſchlußfähig wenn außer demVorſitzenden eine gleiche Anzahl von h ebern und Arbeit
nehmern und wer mindeſtens je einer als Beiſitzer mitwirken
mr Frſche ungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmen

Jm Uebrigen wird das Verfahren vor dem Schiedsgerichtr e aherliche Verordnung mit Zuſtimmung des Sei eheeige

V Feſtſtellung und Auszahlung der Entſchädigungen
29 Von jedem in einem verſicherten Betriebe vorkommendenUnfall r eine in demſelben beſchäftigte Perſon getödtet

wird oder eine Körperverletzuug erleidet welge eine Arbeitsun
biateit von mehr als drei Tagen oder den Tod zur Folge hat

dem Betriebsunternehmer bei der Polizeibehörde ſchrift

nzeige gelangte Unfall durch welchen eineveiſtharte Beiſon et Wwnd oder eine Körperverletzung er
leidet welche vorausſichtlich den Tod oder eine Erwerbsunfähigkeit
von mehr als dreizehn Wochen z Folge haben wird iſt von der
Polizeibehörde ſobald wie möglich einer Unterſuchung zu unter
ziehen durch welche feſtzuſtellen ſind

a die Veranlaſſung und Art des Unfalls
b die getödteten oder verletzten Perſonen
c die Art der vorgekommenen Verletzung
d der Verbleib der verletzten Perſonen
e die Hinterbliebenen der durch den Unfall getödteten Perſonen

welche nach Ziffer 3 einen Entſchädigungsanſpruch erheben können
Die betheiligte Genoſſenſchaft der zuſtändige Arbeiterzuſchuß

und der Betriebsunternehmer können durch einen Vertreter der
Betriebsunternehmer auch in Perſon an den Unterſuchungsver

n theilnehmen Zu dem Ende iſt ihnen von der Ein
eitung der letzteren theitig Kenntniß zu geben Außerdemſind ſoweit thunlich die ſonſtigen Betheiligten und auf Antra

und Koſten der Genoſſenſchaften Sachverſtändige zuzuziehen Iſt
die Genoſſenſchaft in Sektionen eingetheilt oder ſind von der Ge
noſſenſchaft Vertrauensmänner beſtellt ſo iſt die Mittheilung von
der Einleitung der Unterſuchung an den Vertrauensmann zu
richten Jſt der Arbeiterausſchuß in Sektionen eingetheilt
Ziffer 25 ſo iſt die Anzeige an den betreffenden Sektions

vorſitzenden zu richten
30 der Entſchädigungen für die durch Unfall

verletzten ihr und für die Hinterbliebenen der durch Un
fall getödteten Verſicherten erfolgt

A ſofern die Genoſſenſchaft in Sektionen eingetheilt iſt durch
die Vorſtände der Sektionen wenn es ſich handelt

a um den Erſatz der Koſten des Heilverfahrens
b um die für die Dauer einer vorausſichtlich vorübergehenden

Erwerbsunfähigkeit zu gewährende Rente
c um den Erſatz der Beerdigungskoſtenſchiit in allen übrigen Fällen durch die Vorſtände der Genoſſen

aften
Das Genoſſenſchaftsſtatut kann beſtimmen daß die Feſtſtellung

der Eutſchädigungen durch beſondere Ausſchüſſe der Vorſtände der
Genoſſenſchaften bezw der Sektionen oder im Falle der Lit A
z Pplche Beauftragte derſelben Vertrauensmänner zu be
wirken iſt

Vor der Feſtſtellung der Entſchädigung iſt den Betheiligten
Gelegenheit zu geben binnen achttägiger Friſt ſich über die Unter
lagen auf welche dieſelbe gegründet werden ſoll zu äußern

31 Gegen die Beſcheide der Vorſtände Vertrauensmänner
Ziffer 20 durch welche Entſchädigungsanſprüche abgelehnt oder
Entſchädigungen feſtgeſtellt werden findet die Berufung auf ſchieds
richterliche Entſcheidung ſtatt

Die Berufung iſt bei Vermeidung des Ausſchluſſes binnen zwei
Wochen nach der Zuſtellung des Beſcheides bei dem Vorſitzenden
des Schiedsgerichts Ziffer 26 zu erheben Dieſelbe hat keine
aufſchiebende Wirkung

32 Die Entſcheidung des Schiedsgerichts iſt dem Berufenden
und dem Vorſtande Vertrauensmanne welcher den angefochtenen
Beſcheid erlaſſen hat zuzuſtellen

Gegen die Entſcheidung ſteht in den Fällen der Ziffer 30 Litt B
beiden Parteien binnen einer Friſt von vier Wochen der Rekurs
3 das Reichsverſicherungsamt zu Derſelbe hat keine aufſchiebende

irkung

33 Tritt in den Verhältniſſen welche für die Feſtſtellung
der Entſchädigung maßgebend waren eine weſentliche Veränderung
ein ſo kann eine anderweitige Feſtſtellung derſelben auf Antrag
oder von Amts wegen erfolgen

34 Die Koſten des Heilverfahrens und die Koſten der Beerdigung
Ziffer 3 ſind innerhalb acht Tagen nach ihrer Feſtſtellung zu

zahlen
Die Entſchädigungsrenten der Verletzten und der Hinterbliebenen

der Getödteten ſind in monatlichen Raten im voraus zu zahlen
35 Die Berechtigung zum Bezug der Entſchädigungsrenten

ruht ſo lange der Berechtigte nicht im Jnlande wohnt
Jſt der Berechtigte ein Ausländer und verläßt derſelbe dauernd

das Reichsgebiet ſo kann er für ſeinen Entſchädigungsanſpruch
mit dem dreifachen Betrag der Jahresrente abgefunden werden

36 Die den Entſchädigungsberechtigten kraft des Unfalver
ſicherungsgeſetzes zuſtehenden Forderungen können mit rechtlicher
Wirkung weder verpfändet noch auf Dritte übertragen noch ſ r
andere als die im S 749 Abſatz 4 der Civilprozeßordnung bezeich
neten Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des
erſatzberechtigten Armenverbandes gepfändet werden

37 Die Auszahlung der auf Grund des Unfallverſicherungs
geſetzes zu leiſtenden Entſchädig gen wird auf Anweiſung der
Genoſſenſchaftsvorſtände vorſchußweiſe durch die Poſtverwaltungen
und zwar in der Regel durch dasjenige Poſtamt in deſſen Bezirk
der Entſchädigungsberechtigte zur Zeit des Unfalls ſeinen Wohnſitz
hatte bewirkt

Verlegt der Entſchädigungsberechtigte ſeinen Wohnſitz ſo hat er
die Ueberweiſung der Auszahlung der ihm zuſtehenden Rente an
das Poſtamt ſeines neuen Wohnortes bei dem Genoſſenſchafts
vorſtande von welchem die Zahlungsanweiſung erlaſſen worden
iſt zu beantragen

38 Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahres
haben die Central Poſtbehörden den einzelnen Genoſſenſchafts
vorſtänden Nachweiſungen der auf Anweiſung derſelben geleiſteten
Entſchädigungszahlungen zuzuſtellen und gleichzeitig die Poſtkaſſe
zu bezeichnen an welche die zu erſtattenden Beträge einzuzahlen
ſind

39 Die von den Central Poſtverwaltungen zur Erſtattung
liguidirten Beträge ſind von den Genoſſenſchaftsvorſtänden gleich
zeitig mit den Verwaltungskoſten nach dem durch das Statut feſt
geſtellten Vertheilungsmaßſtabe auf die Genoſſenſchaftsmitglieder
umzulegen und von ihnen einzuziehen

Für Genoſſenſchaftsmitglieder welche mit der rechtzeitigen Ein
ſendung der Arbeiter und Lohn Nachweiſungen im Rückſtande
ſind erfolgt die Feſtſtellung der letzteren durch den Genoſſen
ſchaftsvorſtand

Die Mitglieder der Genoſſenſchaften können gegen die Feſt
ſtellung ihrer Beiträge binnen zwei Wochen nach erhaltener
Zahlungsaufforderung unbeſchadet der Verpflichtung zur vor
läufigen Zahlnng Widerſpruch bei dem Genoſſenſchaftsvorſtande
erheben Wird demſelben entweder überhaupt nicht oder nicht in
dem beantragten Umfange Folge gegeben ſo ſteht ihnen innerhalb
zwei Wochen nach der Zuſtellung der Entſcheidung des Ge
noſſenſchaftsvorſtandes die Beſchwerde an das ReichsVer
ſicherungsamt zu

40 Rückſtändige Beiträge werden in derſelben Weiſe beigetrieben
wie Gemeindeabgaben

Unbeibringliche Beiträge fallen der e der Berufs
enoſſen zur Laſt und ſind bei dem Umlageverfahren des nächſten
echnungsjahres zu berückſichtigen
41 Die Genoſſenſchaftsvorſtände haben die von CentralPoſt

behörden liquidirten Beträge abzüglich der Ausfälle innerhalb
3 Monaten nach Empfang der Liquidationen an die ihnen be
zeichneten Poſtkaſſen abzuführen Die Ausfälle ſind bei der
nächſten Abrechnung zu decken
Gegen Zro aften welche mit der Erſtattung der Beträge
im Rückſtande bleiben iſt auf Antrag der CentralPoſtbehörden
von dem Reichs Verſicherungsgamt das Zwangsbeitreibungsverliche Anzeige zu erſtatten fahren einzuleiten und durchzuführen

Halle Druck und Verlag von Otto Hendel

VI Unfallverhütung Ueberwachung der Betriebe
durch die Genoſſenſchaft

42 Die Genoſſenſchaften ſind befugt für den Umfang derGenoſſenſchaften oder für beſtimmte die weige oder Be
Werten oder beſtimmt abzugrenzende Bezirke Vorſchriften zu
erlaſſena über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen
in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen unter Bedrohung
der Zuwiderhandelnden mit der Einſchätzung ihrer Betriebe in
eine höhere Gefahrenklaſſe
b über das in den Betrieben von den Verſicherten zur Ver

hütung von Unfällen zu beobachtende Verhalten unter
der Zuwiderhandelnden mit Geldſtrafen bis zu ſechs Mark Dieſe
Geldſtrafen ſind von der Ortspolizeibehörde feſtzuſetzen und an
diejenige Krankenkaſſe abzuführen welcher der beſtrafte Verſicherte

h artige Vorſchriften bedürfen der Genehmigung des
undesraths
Vor der Einholung der Genehmigung ſind die Vorſchriften den

betheiligten Arbeiterausſchüſſen Ziffer 239 zur gutachtlichen
Erklärung mitzutheilen
Für die Herſtellung der vorgeſchriebenen Einrichtungen Iitt a
iſt den Mitgliedern eine angemeſſene Friſt zu bewilligen

Die von den Behörden zur Verhütung von Unfällen zu er
laſſenden Anordnungen ſind vorher den betheiligten Genoſſen
ſchaften und inſofern ſie die Arbeiter binden ſollen auch den
betheiligten Arbeiterausſchüſſen zur Begutachtung mitzutheilen die
Genoſſenſchaften und Arbeiterausſchüſſe ſind befugt Anträge auf
Erlaß derartiger Anordnung zu ſtellen43 Die Genoſſenſchaften ſind befugt durch Beauftragte dir

Befolgung der zur Verhütung von Unfällen erlaſſenen Vorſchriften
Ziffer 42 zu überwachen von den Einrichtungen der Betriebe

ſo weit ſie für die Zugehörigkeit zur Genoſſenſchaft oder für die
Einſchätzung in den Gefahrentarif von Bedeutung ſind Kenntniß
zu nehmen und behufs Prüfung der von den Betriebsunterneh
mern eingereichten Arbeiter und Lohn Nachweiſungen die Ge
ſchäftsbücher und Liſten e aus welchen die Zahl der
beſchäftigten Arbeiter und Beamten und die Beträge der ver
dienten Löhne und Gehälter erſichtlich werden
Die emer Genoſſenſchaft angehörenden Betriebsunternehmer

ſind verpflichtet den als ſolchen legitimirten Beauftragten der
betheiligten Genoſſenſchaft auf Erfordern den Zutritt zu ihren
Betriebsſtellen während der Betriebszeit zu geſtatten und die
bezeichneten Bücher und Liſten an Ort und Stelle zur Einſicht
vorzulegen Sie können hierzu auf Antrag der Beauftragten von
der unteren Verwaltungsbehörde durch Geldſtrafen im Betrage
bis zu fünfhundert Mark angehalten werden

Die Beauftragten ſowie die Mitglieder der Vorſtände der
Genoſſenſchaften haben über die Thatſachen welche durch die
Ueberwachung der Kontrole der Betriebe zu ihrer Kenntniß

re nene zu beobachten Die Beauftragten der
Genoſſenſchaften ſind hierauf von der unteren Verwaltungsbehörde
ihres Wohnorts zu verpflichten

Die durch die Ueberwachung der Kontrole entſtehenden Koſten
gehören zu den Verwaltnungskoſten der Genoſſenſchaft So weit
dieſelben in baaren Auslagen ſteh können ſie durch den Vor
ſtand der Eenoſſenſchaft dem Betriebsunternehmer auferlegt
werden wenn derſelbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden
Verpflichtungen zu ihrer Aufwendung Anlaß gegeben hat Gegen
die Auferlegung der Koſten findet die Beſchwerde an das Reichs
Verſicherungsamt ſtatt Die Beitreibung derſelben erfolgt in
derſelben Weiſe wie die der Gemeinde Abgabeu

VII Das Reichs Verſicherungsamt
44 Die Genoſſenſchaften unterliegen in Bezug auf die Beſol

gung des Unfallverſicherungsgeſetzes der Beaufſichtigung des Reichs
Verſicherungsamts

Das ReichsVerſicherungsamt hat ſeinen Sitz in Berlin Es
beſteht aus mindeſtens drei ſtändigen Mitgliedern einſchließlich des
Vorſitzenden und aus acht nichtſtändigen Mitgliedern

Der Vorſitzende und die übrigen ſtändigen Mitglieder werden
auf Vorſchlag des Bundesraths vom Kaiſer auf Lebenszeit er
nannt Von den nichtſtändigen Mitgliedern werden vier vom
Bundesrath aus ſeiner Mitte und je zwei mittels ſchriftlicher
Abſtimmung von den Genoſſenſchaftsvorſtänden und den Arbeiter
ausſchüſſen gewählt Die Amtsdauer der nichtſtändigen Mitglieder
währt vier Jahre Das Stimmenverhältniß der einzelnen
Genoſſenſchaftsvorſtände und Arbeiterausſchüſſe bei der Wahl der
nichtſtändigen Mitglieder beſtimmt der Bundesrath unter Berück
ſichtigung der Zahl der verſicherten Perſonen

Die nichtſtändigen Mitglieder erhalten wenn ſie in Berlin
wohnen für die Theilnahme an den Arbeiten und Sitzungen des
ReichsVerſichernngsamts eine zu fixirende Entſchädigung wenn
ſie außerhalb Berlins wohnen außer Tagegeldern die Koſten der
Hin und Rückreiſe nach den für die vortragenden Räthe der
oberſten Reichsbehörden geltenden Sätzen

Die Koſten des ReichsVerſicherungsamts und ſeiner Verwaltung
trägt das Reich Der Geſchäftsgang deſſelben wird vom Bundes
rath mit der Maßgabe geregelt daß die Beſchlußfaſſung deſſelben
durch die Anweſenheit von mindeſtens fünf Mitgliedern ein
ſchließlich des Vorſitzenden unter denen ſich je ein Vertreter der
Genoſſenſchaftsvorſtände und der Arbeiterausſchüſſe befinden
müſſen bedingt iſt wenn es ſich handelt e

a um die Vorbereitung der Beſchlußfaſſung des Bundesraths
bei der Beſtimmung welche Betriebe mit einer Unfallgefahr nicht
verbunden und deshalb nicht verſicherungspflichtig ſind Ziffer
bei der Genehmigung von Veränderungen des Beſtandes der
Genoſſenſchaften Ziffer 16d bei der Errichtung von Arbeiter
ausſchüſſen Ziffer 23 und bei der Genehmigung von Vorſchriften
zur Verhütung von Unfällen Ziffer 42

b um die Entſcheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei
Veränderungen des Beſtandes der Genoſſenſchaften Ziffer 16

c um die Entſcheidung auf Rekurſe gegen die Entſcheidungen
der Schiedsgerichte Ziffer 32

So lange die Wahl der Vertreter der Genoſſenſchaftsvorſtände
und der Arbeiterausſchüſſe nicht zu Stande gekommen iſt genügt
die Anweſenheit von fünf anderen Mitgliedern einſchl d Vorſ

45 Die Aufſicht des Reichs Verſicherungsamts über den Ge
ſchäftsbetrieb der Genoſſenſchaften hat ſich auf die Beobachtung
der geſetzlichen und ſtatutariſchen Vorſchriften zu erſtrecken Das
ReichsVerſicherungsamt iſt befugt jederzeit eine Prüfung der
Geſchäftsführung der Genoſſenſchaften vorzunehmen Die Vor
ſtandsmitglieder und Beamten der Genoſſenſchaften ſind auf Er
fordern des ReichsVerſichernngsamts zur Vorlegung ihrer Bücher
Beläge und ihrer auf den Jnhalt der Bücher bezüglichen Korre
ipondenzen ſowie der auf die Feſtſetzung der Entſchädigungen und
Jahresbeiträge bezüglichen Schriftſtücke an die Beauftragten des
ReichsVerſicherungsamts oder an das letztere ſelbſt verpflichtet
Dieſelben können hierzu durch Ordnungsſtrafen bis zu tauſend Mark
angehalten werden

Das Reichs Verſicherungsamt entſcheidet unbeſchadet der Rechte
Dritter über Streitigkeiten welche ſich auf die Rechte und
Pflichten der Jnhaber der Genoſſenſchaftsämter auf die Auslegung
der Statuten und die Giltigkeit der vollzogenen Wahlen beziehen
Daſſelbe kann die Jnhaber der Genoſſenſchaftsämter zur Be
folgung der geſetzlichen und ſtatutariſchen Vorſchriften durch Ord
lnungsſtrafen bis zu tauſend Mark anhalten und gegen die Beauf
tragten ſowie die Mitglieder der Vorſtände welche das Gebot
der Verſchwiegenheit verletzen Ziffer 49 Ordnungsſtrafen bis zu
gleicher Höhe verhängen Schluß in der 2 Beilage
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